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Beschlussvorlage 
Gemeinde Hohen Viecheln 
 
Federführend: 
Kämmerei 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Aktenzeichen: 
Datum: 
Einreicher: 

VO/GV10/2007-035 
öffentlich 
 
19.11.2007 
Bürgermeisterin 

Bewilligung überplanmäßiger Ausgaben im Verwaltungs haushalt zur 
Finanzierung der Schulkostenbeiträge 
Beratungsfolge: 

Beratung Ö / N Datum Gremium 

N 03.12.2007 Hauptausschuss Hohen Viecheln  
Ö 10.12.2007 Gemeindevertretung Hohen Viecheln  

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Hohen Viecheln beschließt nach § 52 der Kommunalverfassung 
M-V die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 5.100 € zur Finanzierung 
der Schullastenbeiträge für das Schuljahr 2006/2007. 
 
 
Sachverhalt: 
Die geplanten Mittel in Höhe von 35.000 € für die Zahlungen von Schullastenausgleich im 
Haushaltsjahr 2007 reichen nicht aus. Der Schullastenbeitrag wurde geplant mit einem 
Betrag von 800 €/Schüler und Jahr ( in 2006 waren es 689,25 € ). Unter der 
Berücksichtigung der Investitionskosten der neuen Sporthalle Bad Kleinen bei der 
Berechnung des Schulkostenbeitrages ergibt sich ein Schulkostenbeitrag von 929,98 
€/Schüler und Jahr an die Regionale Schule Bad Kleinen. 42 Schüler der Gemeinde Hohen 
Viecheln besuchen die Regionale Schule Bad Kleinen. 
Insgesamt werden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.100 € notwendig. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die überplanmäßigen Ausgaben fallen an bei der Haushaltsstelle 10/1.22000.67200 
in Höhe von 5.100 €. 
Die Deckung erfolgt in Höhe von 5.100 € durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 
Haushaltsstelle 10/2.91000.31000. 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums  

Davon besetzte Mandate  

Davon anwesend  

Davon Ja- Stimmen  

Davon Nein- Stimmen  

Davon Stimmenthaltungen  

Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V  
 
 
 


